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INHALTSVERZEICHNIS
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BEKANNTMACHUNGEN

AUFFORDERUNG ZUR EINREICHUNG VON 
WAHLVORSCHLÄGEN FÜR DIE WAHL DER 
OBERBÜRGERMEISTERIN/DES OBERBÜR-
GERMEISTERS, DES RATES UND DER BE-
ZIRKSVERTRETUNGEN  DER KREISFREIEN 
STADT KREFELD AM 13. SEPTEMBER 2020

Gemäß § 24 der Kommunalwahlordnung – KWahlO – in der ak-
tuellen Fassung fordere ich erneut zur Einreichung von Wahlvor-
schlägen auf. Die Notwendigkeit des wiederholten Aufrufes zur 
Einreichung von Wahlvorschlägen erfolgt aufgrund des Urteils 
des Verfassungsgerichtshofes NRW vom 20.12.2019 zur zulässi-
gen Abweichungstoleranz, infolgedessen eine Neueinteilung des 
Wahlgebietes der Stadt Krefeld in Wahlbezirke erforderlich wurde 
(Bekanntmachung im Krefelder Amtsblatt Nr. 9 vom 27. Februar 
2020).

Vordrucke für die Einreichung der Wahlvorschläge können wäh-
rend der allgemeinen Öffnungszeiten kostenlos beim Fachbe-
reich Bürgerservice, Abt. Statistik und Wahlen der Stadt Krefeld, 
Rathaus, Von-der-Leyen-Platz 1, 47798 Krefeld, Zimmer A 123 
bzw. A 125 angefordert oder abgeholt werden (Ansprechpartner: 
Hans-Jürgen Neuhausen, Tel. 02151 – 86 1381, Fax. 02151 – 86 
1360, Mail juergen.neuhausen@krefeld.de oder Jürgen Tekaat, 
Tel. 02151 – 86 1361, Fax. 02151 – 86 1360, Mail juergen.tekaat@
krefeld.de).

Die Wahlvorschläge sind bis spätestens  

Donnerstag, 16. Juli 2020, 18:00 Uhr (Ausschlussfrist)

bei der Wahlleiterin der Stadt Krefeld,

Stadt Krefeld, Fachbereich Bürgerservice
Abt. Statistik und Wahlen, Rathaus ,Von-der-Leyen-Platz 1
47798 Krefeld, Zimmer A 123 bzw. A 125

einzureichen.

 Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge frühzeitig vor 

diesem Termin einzureichen, damit etwaige Mängel, die die Gül-
tigkeit der Wahlvorschläge berühren, rechtzeitig behoben wer-
den können.

Auf die Bestimmungen der §§ 15 bis 17, § 46 a Abs. 1, 4 und 5 
und §§ 46 b, 46 d Abs. 1 – 3 Kommunalwahlgesetz (KWahlG) in 
der aktuellen Fassung sowie der §§ 25, 26, 31 sowie auf die Be-
kanntmachung über die Abgrenzung der 29 Wahlbezirke vom 18. 
Februar 2020 (Krefelder Amtsblatt, Nr. 9 vom 27. Februar 2020) 
weise ich hin.

Insbesondere bitte ich zu beachten:

1.  Allgemeines

1.1. Wahlvorschläge können von politischen Parteien im Sinne 
des Artikels 21 des Grundgesetzes (Parteien), von mitglied-
schaftlich organisierten Gruppen von Wahlberechtigten 
(Wählergruppen) und von einzelnen Wahlberechtigten (Ein-
zelbewerberinnen/Einzelbewerbern), von diesen allerdings 
keine Reserveliste, eingereicht werden.

1.2. Als Bewerber/in einer Partei oder einer Wählergruppe kann 
in einem Wahlvorschlag nur benannt werden, wer in einer 
Mitglieder- oder Vertreterversammlung im Wahlgebiet hier-
zu gewählt worden ist. Kommt eine derartige Versammlung 
nicht zustande, so kann die Partei oder Wählergruppe ihre 
Bewerber/innen in einer Versammlung von Wahlberechtigten 
aufstellen lassen.

 Staatsangehörige der anderen Mitgliedsstaaten der Europä-
ischen Union (Unionsbürger), die in Deutschland wohnen, 
sind unter den gleichen Voraussetzungen wie Deutsche wähl-
bar.

 Die Bewerber/innen und die Vertreter/innen für die Vertreter-
versammlungen sind in geheimer Wahl zu wählen. Entspre-
chendes gilt für die Feststellung der Reihenfolge der Bewer-
ber/innen auf der Reserveliste und für die Bestimmung einer 
Bewerberin/eines Bewerbers als Ersatzbewerber/in für eine 
andere Bewerberin/einen anderen Bewerber. Stimmberech-
tigt ist nur, wer am Tag des Zusammentritts der Versammlung 
im Wahlgebiet wahlberechtigt ist.

 Als Vertreter/in für eine Vertreterversammlung kann nur ge-
wählt werden, wer am Tag des Zusammentritts der zur Wahl 
der Vertreter/innen einberufenen Versammlung im Wahlge-
biet wahlberechtigt ist.

 Die Vertreter/innen für die Vertreterversammlung und die Be-
werber/innen sind frühestens ab dem 01. August 2019, die 
Bewerber/innen für die Wahlbezirke frühestens nach der öf-
fentlichen Bekanntgabe der Einteilung des Wahlgebietes in 
Wahlbezirke zu wählen (§ 2 des Gesetzes zur Änderung des 
Kommunalwahlgesetzes und zur Änderung kommunalverfas-
sungsrechtlicher Vorschriften vom 01.10.2013).
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 Die in der Satzung der Partei oder Wählergruppe hierfür vor-

gesehene Stelle kann gegen den Beschluss einer Mitglieder- 
oder Vertreterversammlung Einspruch erheben. Auf einen 
solchen Einspruch ist die Abstimmung zu wiederholen. Ihr 
Ergebnis ist endgültig.

 Das Nähere über die Wahl der Vertreter/innen für die Vertre-
terversammlung, über die Einberufung und Beschlussfähig-
keit der Mitglieder- oder Vertreterversammlung sowie über 
das Verfahren für die Wahl der Bewerber/innen regeln die 
Parteien und Wählergruppen durch ihre Satzungen.

 Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewer-
ber/innen mit Angaben über Ort und Zeit der Versammlung, 
Form der Einladung, Zahl der erschienenen Mitglieder, Ver-
treter/innen und Ergebnis der Abstimmung ist mit dem Wahl-
vorschlag einzureichen.

 Hierbei haben die Leiterin/der Leiter der Versammlung und 
zwei von dieser bestimmte Teilnehmer/innen gegenüber 
der Wahlleiterin an Eides statt zu versichern, dass die Wahl 
der Bewerber/innen für die Vertretung in geheimer Abstim-
mung erfolgt ist. Hinsichtlich der Reservelisten hat sich die 
Versicherung an Eides statt auch darauf zu erstrecken, dass 
die Festlegung der Reihenfolge der Bewerber/innen und die 
Bestimmung der Ersatzbewerber/innen in geheimer Abstim-
mung erfolgt sind.

  Die Beibringung einer Ausfertigung der Niederschrift und  
 der Versicherung an Eides statt bis zum Ablauf der Einrei- 
 chungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen eines gül- 
 tigen Wahlvorschlags.

1.3. Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt der Wahl-
ausschreibung laufenden Wahlperiode nicht ununterbrochen 
in der zu wählenden Vertretung, im Landtag oder aufgrund 
eines Wahlvorschlags aus dem Land im Bundestag vertre-
ten, so kann sie einen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn 
sie nachweist, dass sie einen nach demokratischen Grund-
sätzen gewählten Vorstand, eine schriftliche Satzung und ein 
Programm hat; dies gilt nicht für auf Landesebene organisier-
te Parteien, die die Unterlagen gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 
und 2, Abs. 4 des Parteiengesetzes bis zum Tage der Wahl-
ausschreibung ordnungsgemäß beim Bundeswahlleiter ein-
gereicht haben.

 Welche Parteien, die auf Landesebene organisiert sind, ge-
mäß § 15 Abs. 2 Satz 2 KWahlG dem Bundeswahlleiter die 
Unterlagen eingereicht haben und wo und bis zu welchem 
Zeitpunkt Anträge auf Bestätigung der ordnungsgemäßen 
Einrei chung von Satzung und Programm von Parteien und 
Wählergruppen eingereicht werden können, macht das Mi-
nisterium für Inneres nach dem Zeitpunkt der Wahlausschrei-
bung öffentlich bekannt.

2. Wahlvorschläge für die Wahl der Oberbürgermeisterin/des  
 Oberbürgermeisters

2.1. Als Oberbürgermeister/in ist wählbar, wer am Wahltag Deut-
scher im Sinne von Artikel 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist 
oder wer die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedsstaates der 
Europäischen Union besitzt und eine Wohnung in der Bun-
desrepublik Deutschland innehat, das 23. Lebensjahr vollen-

det hat und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen ist sowie 
die Gewähr dafür bietet, dass er/sie jederzeit für die freiheit-
lich demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgeset-
zes eintritt. Nicht wählbar ist, wer am Wahltag infolge Richter-
spruchs in der Bundesrepublik Deutschland die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht 
besitzt. 

2.2 Wahlvorschläge für das Amt der Oberbürgermeisterin/des 
Oberbürgermeisters können auch von Parteien und Wähler-
gruppen gemeinsam eingereicht werden. In diesem Fall ist 
die Bewerberin/der Bewerber entweder in einer gemeinsa-
men Versammlung oder in getrennten Versammlungen der 
beteiligten Wahlvorschlagsträger zu wählen.

 Die Träger des gemeinsamen Wahlvorschlags dürfen keinen 
anderen als die gemeinsame Bewerberin/den gemeinsamen 
Bewerber wählen und zur Wahl vorschlagen.

2.3  Der Wahlvorschlag für das Amt der Oberbürgermeisterin/des 
Oberbürgermeisters soll nach dem Muster der Anlage 11d zur 
KWahlO eingereicht werden. Er muss enthalten: 

 – den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder  
 Wählergruppe, die den Wahlvorschlag einreicht; bei ge- 
 meinsamen Wahlvorschlägen die Namen und ggf. die 

     Kurzbezeichnungen aller beteiligten Wahlvorschlagsträger; 
  andere Wahlvorschläge können durch ein Kennwort des  

 Wahlvorschlagsträgers gekennzeichnet werden,

 – Familienname, Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, Geburts- 
 ort und Anschrift (Hauptwohnung), E-Mail-Adresse oder  
 Postfach sowie Staatsangehörigkeit der Bewerberin/des  
 Bewerbers.

 Der Wahlvorschlag soll ferner Namen und Anschriften der Ver-
trauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson 
enthalten; bei gemeinsamen Wahlvorschlägen soll jeder Trä-
ger des gemeinsamen Wahlvorschlags eine Vertrauensper-
son und eine stellvertretende Vertrauensperson benennen.

2.4 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss 
von der für das Wahlgebiet zuständigen Leitung unterzeich-
net sein (§ 15 Abs. 2 Satz 1 KWahlG). Gemeinsame Wahlvor-
schläge müssen von den jeweiligen für das Wahlgebiet zu-
ständigen Leitungen aller beteiligten Wahlvorschlagsträger 
unterzeichnet sein. 

 Bei anderen Wahlvorschlägen muss der Unterzeichner des 
Wahlvorschlags im Wahlgebiet wahlberechtigt sein. Wer für 
das Amt der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters 
wählbar ist, kann sich selbst vorschlagen.

2.5  Wahlvorschläge der unter Nr. 1.3 genannten Parteien und 
Wählergruppen müssen außerdem von mindestens 290 
Wahlberechtigten der Gemeinde persönlich und handschrift-
lich unterzeichnet sein; dies gilt auch für Einzelbewerberin-
nen/Einzelbewerber. Die Wahlberechtigung ist nachzuwei-
sen. Die ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem Nachweis 
der Wahlberechtigung bis zum Ablauf der Einreichungsfrist 
ist Voraussetzung für das Vorliegen eines gültigen Wahl-
vorschlags. Unterstützungsunterschriften für gemeinsame 
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Wahlvorschläge sind nur beizubringen, wenn alle beteiligten 
Wahlvorschlagsträger unter die in Nr. 1.3 genannten Parteien 
und Wählergruppen fallen.

2.6 Muss ein Wahlvorschlag von mindestens 290 Wahlberechtig-
ten unterzeichnet sein, so sind die Unterschriften auf amtli-
chen Formblättern nach Anlage 14c zur KWahlO zu erbringen.

 Dabei ist folgendes zu beachten:
 – Die Formblätter werden auf Anforderung von der Wahl-

leiterin kostenfrei geliefert. Bei der Anforderung sind 
die Bezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den 
Wahlvorschlag einreichen will, bei Einzelbewerberinnen/
Einzelbewerbern das Kennwort, sowie Familienname, Vor-
namen und Wohnort der vorzuschlagenden Bewerberin/
des vorzuschlagenden Bewerbers anzugeben. Die Wahl-
leiterin hat diese Angaben im Kopf der Formblätter zu ver-
merken.

 – Die Wahlberechtigten, die einen Wahlvorschlag unter-
stützen, müssen dies auf dem Formblatt persönlich und 
handschriftlich unterschreiben; neben der Unterschrift 
sind Familienname, Vornamen, Tag der Geburt, Anschrift 
(Hauptwohnung) des Unterzeichners sowie der Tag der 
Unterzeichnung anzugeben.

 – Für jede Unterzeichnerin/jeden Unterzeichner ist auf dem 
Formblatt oder gesondert eine Bescheinigung seiner Ge-
meinde nach dem Muster der Anlage 15 zur KWahlO bei-
zufügen, dass sie/er im Wahlgebiet wahlberechtigt ist.

 – Eine Wahlberechtigte/ein Wahlberechtigter darf nur einen 
Wahlvorschlag unterzeichnen; hat jemand mehrere Wahl-
vorschläge unterzeichnet, so ist ihre/seine Unterschrift 
auf allen weiteren Wahlvorschlägen ungültig. 

 Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch die Bewerbe-
rin/den Bewerber ist zulässig, wenn dieser im Wahlgebiet 
wahlberechtigt ist.

2.7  Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen:
 – Die Zustimmungserklärung der Bewerberin/des Bewer-

bers nach dem Muster der Anlage 12c zur KWahlO; die 
Erklärung kann auch auf dem Wahlvorschlag nach dem 
Muster der Anlage 11d zur KWahlO abgegeben werden. 
Dabei hat die Bewerberin/der Bewerber zu versichern, 
dass sie/er für keine andere Wahl zur Oberbürgermeiste-
rin/zum Oberbürgermeister kandidiert. Die ordnungsge-
mäße Abgabe der Zustimmungserklärung bis zum Ablauf 
der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für die Abgabe 
eines gültigen Wahlvorschlags.

 – Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem Muster der 
Anlage 13b zur KWahlO; die Bescheinigung kann auch auf 
dem Wahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 11d zur 
KWahlO abgegeben werden.

 – Bei Wahlvorschlägen von Parteien und Wählergruppen ei-
ne Ausfertigung der Niederschrift über die Versammlung 
der Partei oder Wählergruppe zur Aufstellung des Bewer-
bers (Anlage 9c zur KWahlO) mit den nach § 17 Abs. 8 
KWahlG vorgeschriebenen Versicherungen an Eides statt 
(Anlage 10c zur KWahlO).

3. Wahlvorschläge für die Wahl des Rates

 Wählbar ist jede wahlberechtigte Person, die am Wahltag das 
achtzehnte Lebensjahr vollendet hat und seit mindestens 
drei Monaten in dem Wahlgebiet ihre Wohnung, bei mehre-
ren Wohnungen ihre Hauptwohnung hat oder sich sonst ge-

wöhnlich aufhält und keine Wohnung außerhalb des Wahlge-
biets hat.

a.  Wahlvorschläge für einen Wahlbezirk (Ratswahl)

Die Stadt Krefeld ist in folgende 29 Wahlbezirke eingeteilt:

 11 Benrad/Forstwald
 12 Stahldorf
 13 Baackeshof
 14 Fischeln
 15 Westpark
 16 Lehmheide
 17 Inrath/Kempener Feld
 18 Dießem
 19 Gatherhof/Schicksbaum 
 20 Stephanplatz
 21 Neumarkt
 22 Hardenbergplatz
 23 Stadtgarten
 24 Bismarckplatz
 25 Friedrichsplatz
 26 Bockum-West
 27 Moritzplatz/Kliedbruch
 28 Bockum-Kirche
 29 Traar/Verberg
 30 Oppum-Glockenspitz
 31 Gartenstadt/Elfrath
 32 Oppum
 34 Linn
 35 Uerdingen
 36 Königshof/Niederbruch
 37 Uerdingen/Gellep-Stratum
 38 Bockum
 39 Hüls-Süd
 41 Hüls-Nord

3.1 Der Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk soll nach dem Mus-
ter der Anlage 11 a zur KWahlO eingereicht werden. Er muss 
enthalten:

 – Den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder 
Wählergruppe, die den Wahlvorschlag einreicht; Wahlvor-
schläge von Einzelbewerberinnen/Einzelbewerbern kön-
nen durch ein Kennwort gekennzeichnet werden.

 – Familienname, Vorname, Beruf, Geburtsdatum, Geburts-
ort und Anschrift (Hauptwohnung), E-Mail-Adresse oder 
Postfach sowie Staatsangehörigkeit des Bewerbers; bei 
Beamtinnen/Beamten und Arbeitnehmerinnen/Arbeit-
nehmern nach § 13 Abs. 1 und 6 KWahlG sind auch der 
Dienstherr und die Beschäftigungsbehörde oder die Ge-
sellschaft, Stiftung oder Anstalt, bei der sie beschäftigt 
sind, anzugeben.

  Der Wahlvorschlag soll ferner Namen und Anschriften der 
Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauens-
person enthalten.

3.2 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss von 
der für das Wahlgebiet zuständigen Leitung unterzeichnet 
sein (§ 15 Abs. 2 Satz 1 KWahlG). Bei anderen Wahlvorschlä-
gen muss mindestens eine Unterzeichnerin/ein Unterzeich-
ner ihre/seine Unterschrift auf dem Wahlvorschlag selbst 
leisten.
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werber mit den nach § 17 Abs. 8 KWahlG vorgeschriebe-
nen Versicherungen an Eides statt; ihrer Beifügung bedarf 
es nicht, soweit eine Ausfertigung der Niederschrift und 
der Versicherungen an Eides statt einem anderen Wahl-
vorschlag im Wahlgebiet beigefügt ist (Anlagen 9 a und 10 
a KWahlO).

b.  Wahlvorschläge für die Reserveliste (Ratswahl)

3.6 Für die Reserveliste können nur Bewerber/innen benannt 
werden, die für eine Partei oder Wählergruppe auftreten. Die 
Reserveliste muss von der für das Wahlgebiet zuständigen 
Leitung unterzeichnet sein.

3.7 Die Reserveliste soll nach dem Muster der Anlage 11 b zur 
KWahlO eingereicht werden. Sie muss enthalten:

 – Den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder 
Wählergruppe, die die Reserveliste einreicht;

 – Familienname, Vorname, Beruf, Geburtsdatum, Geburts-
ort und Anschrift (Hauptwohnung), E-Mail-Adresse oder 
Postfach sowie Staatsangehörigkeit der Bewerber/innen 
in erkennbarer Reihenfolge; bei Beamtinnen/Beamten 
und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern nach § 13 Abs. 1 
und 6 KWahlG sind auch der Dienstherr und die Beschäf-
tigungsbehörde oder die Gesellschaft, Stiftung oder An-
stalt, bei der sie beschäftigt sind, anzugeben.

  Die Reserveliste soll ferner Namen und Anschriften der 
Vertrauenspersonen und der stellvertretenden Vertrau-
ensperson enthalten.

  Auf der Reserveliste kann vorgesehen werden, dass eine 
Bewerberin/ein Bewerber, unbeschadet der Reihenfolge 
im Übrigen, Ersatzbewerber/in für eine/n im Wahlbezirk 
oder für eine/n auf der Reserveliste aufgestellte/n Bewer-
ber/in sein soll.

3.8 Soll eine Bewerberin/ein Bewerber auf der Reserveliste Er-
satzbewerber/in  für einen im Wahlbezirk oder für einen auf 
der Reserveliste aufgestellte andere Bewerberin/aufgestell-
ten anderen Bewerber sein (§ 16 Abs. 2 KWahlG), so muss die 
Reserveliste ferner enthalten:

 – Den Familien- und Vornamen der zu ersetzenden Bewer-
berin/des zu ersetzenden Bewerbers;

 – Den Wahlbezirk oder die laufende Nummer der Reserve-
liste, in dem oder unter der die zu ersetzende Bewerbe-
rin/der zu ersetzende Bewerber aufgestellt ist.

3.9 Reservelisten der unter 1.3. genannten Parteien und Wäh-
lergruppen müssen außerdem von mindestens 100 Wahlbe-
rechtigten persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein.

3.10 Die Unterschriften sind auf amtlichen Formblättern nach 
dem Muster der Anlage 14 b zur KWahlO zu erbringen; bei 
Anforderung der Formblätter ist der Name und ggf. die Kurz-
bezeichnung der Partei oder Wählergruppe anzugeben. Für 
die Unterzeichnung gilt die Nr. 3.4 entsprechend.

3.11 Nr. 3.5. gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass die Zu-
stimmungserklärung der Bewerber/innen auf der Reservelis-
te nach dem Muster der Anlage 11 b zur KWahlO abzugeben 
ist. Einer Bescheinigung der Wählbarkeit bedarf es nicht, so-

3.3 Wahlvorschläge der unter Nr. 1.3. genannten Parteien und 
Wählergruppen müssen außerdem von mindestens 10 Wahl-
berechtigten des Wahlbezirks, für den die Kandidatin/der 
Kandidat aufgestellt ist, persönlich und handschriftlich 

 unter zeichnet sein; dies gilt auch für Wahlvorschläge von Ein-
zelbewerberinnen/Einzelbewerbern. Die Wahlberechtigung 
ist nachzuweisen. Die ordnungsgemäße Unterzeichnung mit 
dem Nachweis der Wahlberechtigung der Unterzeichner bis 
zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das 
Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlags. 

3.4 Muss ein Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk von mindes-
tens 10 Wahlberechtigten des Wahlbezirks unterzeichnet 
sein, so sind die Unterschriften auf amtlichen Formblättern 
nach Anlage 14 a zur KWahlO zu erbringen. Dabei ist folgen-
des zu beachten:

 – Die Formblätter werden auf Anforderung von der Wahllei-
terin kostenfrei geliefert. Bei Anforderung sind der Name 
und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wähler-
gruppe, die den Wahlvorschlag einreichen will, bei Ein-
zelbewerberinnen/Einzelbewerbern das Kennwort, sowie 
Familienname, Vornamen und Wohnort der vorzuschla-
genden Bewerberin/des vorzuschlagenden Bewerbers 
anzugeben. Die Wahlleiterin hat diese Angaben im Kopf 
der Formblätter zu vermerken.

 – Wahlberechtigte, die einen Wahlvorschlag unterstüt-
zen, müssen dies auf dem Formblatt persönlich und 
handschriftlich unterschreiben; die Angaben zu Fami-
liennamen, Vornamen, Tag der Geburt und zur Anschrift 
(Hauptwohnung) des Unterzeichners sowie der Tag der 
Unterzeichnung sind vom Unterzeichner persönlich und 
handschriftlich auszufüllen.

 – Für jede Unterzeichnerin/jeden Unterzeichner ist auf 
dem Formblatt oder gesondert eine Bescheinigung seiner 
Stadt nach dem Muster der Anlage 15 zur KWahlO beizu-
fügen, dass er im Wahlgebiet wahlberechtigt ist.

 – Eine Wahlberechtigte/ein Wahlberechtigter darf nur einen 
Wahlvorschlag unterzeichnen; hat jemand mehrere Wahl-
vorschläge unterzeichnet, so ist ihre/seine Unterschrift 
auf allen weiteren Wahlvorschlägen ungültig. Die gleich-
zeitige Unterzeichnung eines Wahlvorschlags für eine Re-
serveliste bleibt unberührt.

 Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch die Bewerbe-
rin/den Bewerber ist zulässig.

3.5 Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen:

 – Die Zustimmungserklärung der Bewerberin/des Bewer-
bers nach dem Muster der Anlage 12 a zur KWahlO; die 
Erklärung kann auch auf dem Wahlvorschlag nach dem 
Muster der Anlage 11 a zur KWahlO abgegeben werden. 
Die ordnungsgemäße Abgabe der Zustimmungserklärung 
bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für 
einen gültigen Wahlvorschlag.

 – Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem Muster der 
Anlage 13 zur KWahlO; die Bescheinigung kann auch auf 
dem Wahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 11 a zur 
KWahlO erteilt werden.

 – Bei Wahlvorschlägen von Parteien oder Wählergruppen 
eine Ausfertigung der Niederschrift über die Versamm-
lung der Partei oder Wählergruppe zur Aufstellung der Be-
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weit Bewerber/innen gleichzeitig für einen Wahlbezirk aufge-
stellt sind und die Bescheinigung dem Wahlbezirksvorschlag 
beigefügt ist.

4.  Wahl der Bezirksvertretungen

Die Stadt ist nach § 1 der Hauptsatzung der Stadt Krefeld in 9 
Stadtbezirke eingeteilt:

 1 West
 2 Nord
 3 Hüls
 4 Mitte
 5 Süd
 6 Fischeln
 7 Oppum-Linn
 8 Ost
 9 Uerdingen

Wählbar für die Bezirksvertretung ist, wer

 – in diesem Stadtbezirk für die Wahl des Rates der
    Stadtwahl berechtigt ist und das 18. Lebensjahr vollendet  
    hat und die übrigen Voraussetzungen des 
    § 12 KWahlG erfüllt;

 – in einem Gemeindewahlbezirk dieses Stadtbezirkes als Be       
   werber für die Wahl des Rates aufgestellt ist.

 
4.1 Für die Wahl der Bezirksvertretung können Listenwahlvor-

schläge von Parteien und Wählergruppen eingereicht wer-
den. 

4.2 Im Übrigen finden die Bestimmungen über die Wahl aus Re-
servelisten Anwendung mit der Maßgabe, dass an die Stelle 
der Reserveliste der Listenwahlvorschlag tritt. Der Listenwahl-
vorschlag soll nach dem Muster der Anlage 11 c zur KWahlO 
eingereicht werden.

4.3 Für den Listenwahlvorschlag können nur Bewerber benannt 
werden, die für eine Partei oder Wählergruppe auftreten. Der 
Listenwahlvorschlag muss von der für das Gebiet der kreis-
freien Stadt zuständigen Leitung unterzeichnet sein.

4.4 Listenwahlvorschläge der unter 1.3. genannten Parteien und 
Wählergruppen müssen von der nachfolgend aufgeführten 
Anzahl Wahlberechtigter persönlich und handschriftlich un-
terzeichnet sein. Die Unterschriften sind auf den amtlichen 
Formblättern nach Anlage 14 b zur KWahlO zu erbringen und 
zwar für:

Stadtbezirk  zum  Stadtbezirk gehörende  erforderliche
   Wahlbezirke   Unterstützungsunter-  
      schriften von 
      Wahlberechtigten   
      des Stadtbezirks

1 West  11, 13, 15, 19, 23  28
2 Nord  17, 27   15

3 Hüls  39, 41   14
4 Mitte  20, 21, 22, 24, 25 31
5 Süd  16, 18   11
6 Fischeln  12, 14, 36  20
7 Oppum-Linn  30, 32, 34  16
8 Ost  26, 28, 29, 31, 38 31
9 Uerdingen  35, 37   15

Krefeld, den 24. April 2020

Die Wahlleiterin

Zielke
Stadtdirektorin
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